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 Veröffentlicht am 09.10.1996

Norm

AußStrG §74

AußStrG §75

Rechtssatz

Auch während eines Nachlaßkonkurses können Erbserklärungen rechtswirksam abgegeben und vom

Verlassenschaftsgericht angenommen werden. Ungeachtet dessen kann der konkursverfangene Nachlaß nicht

eingeantwortet werden.
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